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Bundestagsbeschluss zur Reform der Erbschaft- und Schenkungsteuer 
 

Der Bundestag hat in seiner Sit-
zung am 24. Juni 2016 das Gesetz 
zur Anpassung des Erbschafts-
teuer- und Schenkungsteuergeset-
zes an die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts in der 
Fassung der Beschlussempfeh-
lung des Finanzausschusses be-
schlossen. Vorangegangen war 
eine Einigung nach mehreren Ge-
sprächen zwischen CDU, CSU und 
SPD am 20. Juni 2016. Das Ge-
setz soll (rückwirkend) am 1. Juli 
2016 in Kraft treten. Offen ist der-
zeit noch, ob der Bundesrat dem 
Gesetz zustimmen wird. Erste 
Bundesländer haben bereits ange-
kündigt, das Gesetz im Bundesrat 
blockieren zu wollen. Eine Anru-
fung des Vermittlungsausschus-
ses ist daher nicht ausgeschlos-
sen. 

Gegenüber dem aktuellen Recht 
würden sich insbesondere die fol-
genden Änderungen ergeben: 

– Wahlmöglichkeit zwischen 
100 % (Optionsverschonung) 
und 85 % (Regelverschonung) 
Verschonungsabschlag auf das 
begünstige Vermögen unab-
hängig von der Höhe des Ver-
waltungsvermögens 

– Lohnsummenprüfung schon 
für Unternehmen mit mehr als 
fünf Beschäftigten 

– Behandlung von Großerwer-
ben: Bei Erwerben von mehr 
als 26 Mio. € entweder sukzes-
sive Verringerung des Verscho-
nungsabschlags oder Verscho-
nungsbedarfsprüfung 

– Grundsätzlich Beibehaltung des 
Begriffs des Verwaltungsver-
mögens, jedoch künftig Kon-
zernbetrachtung (Verbundver-
mögensaufstellung) 

– Grundsätzliche Steuerpflicht 
des Verwaltungsvermögens, 
soweit der Wert 10 % des be-
günstigten Vermögens über-
steigt 

– Absenkung des Freibetrags für 
Geld und geldwerte Forderun-
gen (Finanzmittel) auf 15 % 
des Betriebsvermögens 

– Bewertungsabschlag von bis 
zu 30 % des begünstigten Ver-
mögens für Unternehmen mit 
bestimmten gesellschaftsver-
traglichen Entnahme-/Aus-
schüttungsbeschränkungen so-
wie nur eingeschränkten 
Veräußerungsmöglichkeiten 
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– Stundungsmöglichkeit der auf 
das begünstigte Vermögen ent-
fallenden Erbschaftsteuer 

– Rückwirkende Absenkung des 
Kapitalisierungsfaktors im ver-
einfachten Bewertungsverfah-
ren. 

1. Überblick 

Die Grundstruktur der Verscho-
nungsmodelle für begünstigungs-
fähiges Vermögen bleibt beste-
hen. Der Steuerpflichtige kann 
zwischen der Regelverschonung 
(85-prozentige Steuerbefreiung) 
und der Optionsverschonung (100-
prozentige Steuerbefreiung) wäh-
len. Die Anforderungen an den Er-
halt von Arbeitsplätzen (Lohnsum-
menregelung) und an die Betriebs-
fortführung (Behaltensfrist) blei-
ben grundsätzlich unverändert. 
Neu ist, dass die Höhe der zu er-
reichenden Lohnsumme abhängig 
von der Anzahl der Beschäftigten 
ist. 

An den Katalogen des begünsti-
gungsfähigen Vermögens und des 
Verwaltungsvermögens wird na-
hezu unverändert festgehalten. Al-
lerdings ist der Anteil des Verwal-
tungsvermögens am gesamten 
Betriebsvermögen nicht mehr 
maßgeblich für die Anwendung 
der Verschonungsmodelle. Dafür 
ist Verwaltungsvermögen grund-
sätzlich steuerpflichtig, soweit der 
Wert 10 % des um das „Nettover-
waltungsvermögen“ gekürzten 
Unternehmenswerts übersteigt. 
Besteht das Betriebsvermögen 
fast ausschließlich, d. h. zu min-
destens 90 %, aus Verwaltungs-
vermögen, entfällt die Begünsti-
gung für das gesamte Vermögen. 

Neu sind Einschränkungen der 
Verschonung bei der Übertragung 
von Großvermögen. Überschreitet 
der Wert des begünstigten Vermö-
gens die Grenze von 26 Mio. €, 
kann der Steuerpflichtige zwi-
schen einer Minderung des Ver-

schonungsabschlags (Abschmelz-
modell) oder einer Verschonungs-
bedarfsprüfung wählen. 

Für familiengeführte Unternehmen 
gibt es einen besonderen Bewer-
tungsabschlag, wenn gesell-
schaftsvertragliche oder satzungs-
mäßige Ausschüttungs- und 
Entnahmerestriktionen, Verfü-
gungsbeschränkungen und Abfin-
dungsregelungen bestehen. Die 
Höhe des Abschlags entspricht 
der im Gesellschaftsvertrag oder 
in der Satzung tatsächlich be-
stimmten prozentualen Minderung 
der Abfindung gegenüber dem ge-
meinen Wert und darf 30 % nicht 
übersteigen. 

Bei Erwerben von Todes wegen 
kann der Erwerber künftig eine 
zinslose Stundung der auf das be-
günstigte Vermögen entfallenden 
Erbschaftsteuer beantragen. 

Das Gesetz soll (rückwirkend) am 
1. Juli 2016 in Kraft treten. Damit 
soll der Fristsetzung des Bundes-
verfassungsgerichts, das eine 
Neuregelung ab diesem Datum 
gefordert hatte, entsprochen wer-
den. Vermögensübertragungen 
vor dem 1. Juli 2016 sind somit 
noch nach dem alten Erbschafts-
teuer- und Schenkungsteuerrecht 
zu behandeln. 

2. Lohnsummenregelung 

Für die Inanspruchnahme des Ver-
schonungsabschlags muss – wie 
bereits nach altem Recht – für 
eine bestimmte Zeit (Regelver-
schonung: fünf Jahre; Optionsver-
schonung: sieben Jahre) nach 
dem Erwerb die im Betrieb ge-
zahlte Lohnsumme in einem be-
stimmten Umfang konstant gehal-
ten werden. Auf die Prüfung der 
Lohnsummenregelung soll bei Un-
ternehmen mit nicht mehr als fünf 
Beschäftigten (Aufgriffsgrenze) 
verzichtet werden (§ 13a Abs. 3 
Satz 3 Nr. 2 ErbStG-E). 

Neu ist, dass die Mindestlohn-
summe mit der Zahl der Beschäf-
tigten wie folgt steigt (§ 13a Abs. 
3 Satz 3, 4, Abs. 10 ErbStG-E): 

– Sechs bis zehn Beschäftigte: 
250 % (Regelverschonung); 
500 % (Optionsverschonung) 

– Elf bis fünfzehn Beschäftigte: 
300 % (Regelverschonung); 
565 % (Optionsverschonung) 

– Mehr als 15 Beschäftigte: 
400 % (Regelverschonung); 
700 % (Optionsverschonung). 

Außer Ansatz bleiben Vergütun-
gen an Beschäftigte, die sich im 
Zeitpunkt der Entstehung der 
Steuer in Mutterschutz oder in ei-
nem Ausbildungsverhältnis befin-
den oder die Kranken- oder Eltern-
geld beziehen (§ 13a Abs. 3 Satz 7 
ErbStG-E). 

3. Abgrenzung des 
begünstigten Vermögens 

Die Verschonungsmodelle für be-
günstigungsfähiges Vermögen 
bleiben bestehen. Der Steuer-
pflichtige kann zwischen der Re-
gelverschonung, bei der die Über-
tragung von begünstigtem Ver-
mögen zu 85 % steuerfrei ist, und 
der Optionsverschonung mit einer 
100-prozentigen Steuerbefreiung 
wählen. Anders als zuvor kann das 
Verwaltungsvermögen aber nicht 
mehr in erheblichem Umfang an 
der Verschonung teilhaben. Das 
nach Abzug anteiliger Schulden 
verbleibende Verwaltungsvermö-
gen (Nettoverwaltungsvermögen) 
ist künftig steuerpflichtig, soweit 
der Wert 10 % des um den Netto-
wert des Verwaltungsvermögens 
gekürzten Unternehmenswerts 
übersteigt. Besteht das Betriebs-
vermögen fast ausschließlich, d. h. 
zu mindestens 90 % aus Verwal-
tungsvermögen, entfällt die Be-
günstigung für das gesamte Ver-
mögen. 
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An den Katalogen des begünsti-
gungsfähigen Vermögens und des 
Verwaltungsvermögens wird na-
hezu unverändert festgehalten. 
Zum begünstigten Vermögen 
(§ 13b Abs. 1 ErbStG-E) gehören 
insbesondere inländisches Be-
triebsvermögen, Mitunternehmer-
anteile (auch an gewerblich ge-
prägten Personengesellschaften), 
Betriebsstättenvermögen in  
EU-/EWR-Staaten und wesentliche 
Beteiligungen an Kapitalgesell-
schaften (mehr als 25 %). Zum 
Verwaltungsvermögen (§ 13b Abs. 
4 ErbStG-E) gehören insbesondere 
fremdvermietete Grundstücke und 
Bauten, nicht wesentliche Beteili-
gungen an Kapitalgesellschaften, 
Wertpapiere und Nettofinanzmit-
tel. Finanzmittel bleiben allerdings 
begünstigt, soweit sie 15 % des 
Betriebsvermögens des Betriebs 
oder der Gesellschaft nicht über-
steigen; im Übrigen gelten sie 
grundsätzlich als Verwaltungsver-
mögen. In jedem Fall nicht be-
günstigt sind allerdings sog. 
„junge Finanzmittel“, die dem Be-
trieb weniger als zwei Jahre zuzu-
rechnen sind. Bei fremdvermiete-
ten Grundstücken wird eine neue 
Ausnahme aufgenommen, wenn 
die Überlassung zum Zwecke des 
Absatzes von eigenen Produkten 
erfolgt (z. B. Tankstellen und Brau-
ereigaststätten). 

Die Berechnung des Verwaltungs-
vermögens bei mehrstufigen Ge-
sellschaftsstrukturen wird grundle-
gend geändert. Während bislang 
das Verwaltungsvermögen für 
jede Gesellschaft gesondert ermit-
telt wurde, soll künftig eine konso-
lidierte Berechnung auf Konzern-
ebene erfolgen. Damit sollen 
ausweislich der Gesetzesbegrün-
dung Umgehungsmöglichkeiten 
mittels des Kaskadeneffekts, wie 
vom Bundesverfassungsgericht 
gefordert, beseitigt werden. 

 

 

4. Bewertungsabschlag für 
Familienunternehmen 

Für familiengeführte Unternehmen 
soll ein besonderer Bewertungs-
abschlag neu eingeführt werden 
(§ 13a Abs. 9 ErbStG-E). Danach 
soll für begünstigtes Vermögen 
vor Anwendung des Verscho-
nungsabschlags ein Abschlag ge-
währt werden, wenn gesell-
schaftsvertragliche oder 
satzungsmäßige Ausschüttungs- 
und Entnahmerestriktionen, Verfü-
gungsbeschränkungen (Verfügung 
nur zugunsten von Mitgesellschaf-
tern, Angehörigen oder Familien-
stiftungen) und Abfindungsbe-
schränkungen (Abfindung unter 
dem gemeinen Wert) bestehen. 
Die Höhe des Abschlags ent-
spricht der im Gesellschaftsver-
trag oder in der Satzung tatsäch-
lich bestimmten prozentualen 
Minderung der Abfindung gegen-
über dem gemeinen Wert und darf 
30 % nicht übersteigen. 

Die genannten gesellschaftsver-
traglichen oder satzungsmäßigen 
Restriktionen müssen kumuliert 
vorliegen und zwei Jahre vor dem 
Zeitpunkt der Übertragung vorlie-
gen sowie über einen Zeitraum 
von 20 Jahren danach eingehalten 
werden. 

5. Einschränkungen der 
Verschonung bei der 
Übertragung von 
Großvermögen 

Das Bundesverfassungsgericht 
hatte die bestehenden Verscho-
nungsregelungen als unverhältnis-
mäßig erachtet, soweit keine Be-
dürfnisprüfung großer Unter-
nehmen erfolgt ist. Daher sollen 
bei dem Erwerb von begünstigtem 
Vermögen über 26 Mio. € (Prüf-
schwelle) besondere Regelungen 
eingeführt werden. Es handelt 
sich um eine erwerberbezogene 
Prüfschwelle mit einem Betrach-
tungszeitraum von zehn Jahren, in 
dem mehrere von derselben Per-
son anfallende Erwerbe berück-
sichtigt werden (§ 13a Abs. 1 Satz 

1 ErbStG-E). Überschreitet der 
Wert des begünstigten Vermö-
gens (nach Abzug des nicht be-
günstigten Nettoverwaltungsver-
mögens) die Prüfschwelle, kann 
der Steuerpflichtige künftig zwi-
schen einer Minderung des Ver-
schonungsabschlags (Abschmelz-
modell) oder einer Verscho-
nungsbedarfsprüfung wählen. 

Das Abschmelzmodell (§ 13c 
ErbStG-E) kommt auf Antrag des 
Steuerpflichtigen zur Anwendung. 
Der Verschonungsabschlag verrin-
gert sich um jeweils einen Pro-
zentpunkt für jede vollen 
750.000 €, die der Wert des be-
günstigten Vermögens die Wert-
grenze von 26 Mio. € übersteigt. 
Dabei werden mehrere Erwerbe 
von derselben Person innerhalb 
von zehn Jahren zusammenge-
rechnet. Wählt der Steuerpflich-
tige die Optionsverschonung, wird 
ab einem Wert des erworbenen 
begünstigten Vermögens von 
90 Mio. € kein Verschonungsab-
schlag mehr gewährt. 

Alternativ kommt es auf Antrag zu 
einer Verschonungsbedarfsprü-
fung (§ 28a ErbStG-E). Bei der Ver-
schonungsbedarfsprüfung muss 
der Erwerber nachweisen, dass er 
persönlich nicht in der Lage ist, die 
Steuerschuld aus dem mitübertra-
genen oder dem bereits bei ihm 
vorhandenen nicht begünstigten 
Nettovermögen zu begleichen. Ein 
Verschonungsbedarf soll beste-
hen, soweit 50 % dieses Vermö-
gens nicht zur vollen Entrichtung 
der Steuer ausreicht. Insoweit 
wird die auf das begünstigte Ver-
mögen entfallende Steuer unter 
der auflösenden Bedingung der 
Nicht-Einhaltung u. a. der Lohn-
summen- und Behaltensregelun-
gen der Optionsverschonung er-
lassen (§ 28a Abs. 4 ErbStG-E). 
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6. Absenkung des 
Kapitalisierungsfaktors im 
vereinfachten 
Ertragswertverfahren 

Der im vereinfachten Vertrags-
wertverfahren verwendete Kapita-
lisierungsfaktor (§ 203 BewG) soll 
begrenzt werden. 

Laut der Gesetzesbegründung er-
folgt dies, weil in Niedrigzinspha-
sen die derzeitige Regelung zu 
überhöhten Werten bei der Be-
wertung von nicht börsennotierter 
Kapitalgesellschaften und von Be-
triebsvermögen führt. Der Faktor 
soll von derzeit 17,86 auf einen 
Korridor von 10 bis maximal 12,5 
abgesenkt werden. 

Die Neuregelung soll bereits auf 
Bewertungsstichtage nach dem 
31. Dezember 2015 – und damit 
rückwirkend – angewendet wer-
den. Laut Gesetzesbegründung 
soll die Rückwirkung auch verfas-
sungsrechtlich „unproblematisch 
[sein], da sie allein zu Gunsten des 
Steuerpflichtigen wirkt“. Für Über-
tragungen nach bisherigem Recht 
kann der niedrigere Kapitalisie-
rungsfaktor aber auch nachteilig 
sein, wenn sich dadurch die Ver-
waltungsvermögensquote erhöht. 
Dieser Fall kann auftreten, wenn 
der Wert des Verwaltungsvermö-
gens unverändert ermittelt wird, 
der Wert des gesamten begüns-
tigten Vermögens aber unter An-
wendung des niedrigeren Kapitali-
sierungsfaktors gemindert ist. 
Betroffen wären Übertragungen 
im 1. Halbjahr 2016. 

Außerdem ist zu beachten, dass 
das vereinfachte Ertragswertver-
fahren auch im Ertragsteuerrecht 

zur Anwendung kommen kann. So 
kann z. B. die Höhe der stillen Re-
serven bei einem schädlichen An-
teilseignerwechsel (§ 8c KStG), 
die insoweit zu einem Erhalt von 
nicht genutzten Verlusten führen, 
nach dem vereinfachte Ertrags-
wertverfahren ermittelt werden. 
Der Wert der stillen Reserven 
würde bei Anteilsübertragungen 
im 1. Halbjahr 2016 somit rückwir-
kend verringert. 

7. Ausblick 

Nach dem Gesetzesbeschluss des 
Bundestags steht noch die Zu-
stimmung des Bundesrats aus. 
Diese könnte in der letzten Sit-
zung vor der parlamentarischen 
Sommerpause am 8. Juli 2016 er-
folgen. Aufgrund der derzeitigen 
Mehrheitsverhältnisse im Bundes-
rat ist derzeit noch offen, ob der 
Bundesrat dem Gesetz zustimmen 
wird. Erste Bundesländer haben 
bereits angekündigt, das Gesetz 
im Bundesrat blockieren zu wol-
len. Eine Anrufung des Vermitt-
lungsausschusses ist daher nicht 
ausgeschlossen. 

Das Inkrafttreten des Gesetzes ist 
(rückwirkend) für den 1. Juli 2016 
vorgesehen. Damit soll der Frist-
setzung des Bundesverfassungs-
gerichts, das eine Neuregelung ab 
diesem Datum gefordert hatte, 
entsprochen werden. 

* * * 

Gerne stehen Ihnen Ihre direkten 
Ansprechpartner bei KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
jederzeit für Fragen zur Verfügung. 
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